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Bekanntmachung des Umlegungsausschusses 

Inkrafttreten einer Vereinfachten Umlegungsregelung im Umlegungsgebiet  
Nr. VU 100 „Harkortring“ 
 
Der Beschluss über die Vereinfachte Umlegungsregelung nach § 82 BauGB (vom 03. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634) in der zurzeit gültigen Fassung) des Umlegungsausschusses der Stadt Witten vom 13. September 
2023 über die Eigentums- und Besitzverhältnisse und sonstigen Rechte für die nachstehend aufgeführten, im 
Grundbuchbezirk Witten in der Gemarkung Annen Flur 23 liegenden Grundstücke, ist mit Ablauf des 16. 
November 2023 unanfechtbar geworden: 
 
Ord.-Nr. VU 100.01: Flurstücke 286 und 343 Gemarkung Annen Flur 23 
Ord.-Nr. VU 100.02: Flurstück 291 Gemarkung Annen Flur 23 
 
Der Zeitpunkt des Eintritts der Unanfechtbarkeit wird hiermit bekanntgemacht. 
 
Der Beschluss tritt am Tage nach dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
Die Bekanntmachung bewirkt nach § 83 BauGB, dass der bisherige Rechtszustand durch den in der 
Umlegungsregelung vorgesehenen neuen Rechtszustand ersetzt wird. Ferner schließt diese Bekanntmachung 
die Einweisung der neuen Eigentümer in den Besitz der zugeteilten Grundstücke ein. 
 
Witten, den 17.11.2023 
Umlegungsausschuss der Stadt Witten 
Der Vorsitzende 
Sonnenschein 

 

 


